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Von der Rechtslage in NRW habe ich keine Ahnung, aber in der Praxis handhabe ich Situationen
der geschilderten Art immer schülerfreundlich, ohne mich um etwaige Vorschriften zu
kümmern. Von vielen Kollegen weiß ich das ähnlich.

Anders sieht es bei mir aus, wenn eine Arbeit nicht zu schwer war, sondern die Vorbereitung
der Schüler nicht ausreichte. In diesem Fall ziehe ich den geplanten Notenschlüssel immer
durch.

Es kommt wohl etwas aufs Fingerspitzengefühl an, in deinem Fall spricht vieles für ein klein
wenig Großzügigkeit. Und was die 50%-Grenze betrifft kann ich mir nicht vorstellen, dass die in
irgendeiner Ordnung festgezurrt sein soll (außer bei der IHK-Abschlussprüfung).
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